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Entscheid Verwaltungsgericht, 20.01.2022

Baurecht, zivilrechtliche Berechtigung zum Bau der Mobilfunkanlage,

Art. 137 PBG in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 Satz 3 PBV). Die Baubehérde
muss auf ein Baugesuch auch ohne schriftliche Signierung eintreten, wenn
die Zustimmung des Grundeigentiimers sonst wie glaubhaft gemacht
werden kann. Beim Zustimmungserfordernis handelt es sich um eine blosse
Ordnungsvorschrift. Das strittige Baugesuch war von der
Grundeigentiimerin urspriinglich mitunterzeichnet. Diese Zustimmung zum
Baugesuch beruhte auf einem fiir eine feste Dauer bis 31. Dezember 2027
bzw. 2037 abgeschlossenen Mietvertrag. Mit Verweis auf den mutmasslich
nach wie vor giiltigen Mietvertrag hat die Bauherrin trotz fehlender
Unterschrift auf dem nachtréaglich gedanderten Standortdatenblatt die
Zustimmung der Grundeigentiimerin zum Baugesuch inklusive
Projektanderung hinreichend nachgewiesen. Vor diesem Hintergrund
bestand fiir die beschwerdebeteiligte Gemeinde keine Pflicht, das
Baugesuch bis zu einem allfalligen Entscheid des Zivilrichters zu sistieren
oder die Bauherrin unter Androhung von Saumnisfolgen zur Nachreichung
der unterschriftlichen Zustimmung zum geanderten Standortdatenblatt
aufzufordern (E. 4), (Verwaltungsgericht, B 2021/59 und B 2021/66). Gegen
dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren
1C_143/2022)

Entscheid vom 20. Januar 2022
Besetzung

Abteilungspréasident Eugster; Verwaltungsrichterin Zindel, Verwaltungsrichter Steiner;

Gerichtsschreiber Bischofberger

Verfahrensbeteiligte
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F-AG,

Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Daniel Perret, Grossfeldstrasse 40, Postfach 380,
7320 Sargans,

und
A.__,

Beschwerdefiihrer,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Thalhammer, Schmiedgasse 28, Postfach
546, 9004 St. Gallen,

gegen

Bau- und Umweltdepartement des Kantons St. Gallen, LAmmlisbrunnenstrasse 54,
9001 St. Gallen,

Vorinstanz,

und

S-AG,

Beschwerdegegnerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Lorenzo Marazzotta, Badertscher Rechtsanwalte
AG, Muhlebachstrasse 32, Postfach 769, 8024 Zirich,

sowie

Politische Gemeinde X.__,

Beschwerdebeteiligte 1
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und

G-AG,

Beschwerdebeteiligte 2,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Romano Cahannes, Engadinerstrasse 44,
7001 Chur,

Gegenstand

Baubewilligung (Neubau Mobilfunkanlage)

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A.

Die G-AG ist Eigentiimerin der Parzelle Nr. 0000__, Grundbuch X.__, welche mit dem
Mehrfamilienhaus Assek.-Nr. 0001__ Uberbaut ist. Nach dem Zonenplan der
Politischen Gemeinde X.__ ist dieses Grundstlck der Wohnzone W4 zugewiesen. Am
2./27. Oktober 2017 schloss die G-AG mit der S-AG eine als "Mietvertrag fir
Geschéftsraum" bezeichnete Vereinbarung, nach der sie der S-AG gegen Bezahlung
fur eine feste Dauer bis 31. Dezember 2027 eine Flache des Mehrfamilienhauses
Assek.-Nr. 0001__ auf Parzelle Nr. 0000__ fir die Installation, den Betrieb, den
Unterhalt sowie die Erweiterung und Aufriistung von Telekommunikationsausristungen
Uberlasst und sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, sémtlichen Baugesuchen der
S-AG ihre Zustimmung zu erteilen und alle Eingaben mitzuunterzeichnen. Nach Ablauf
der festen Vertragsdauer verlangert sich der Vertrag automatisch zu denselben
Bedingungen um zwei Perioden von funf Jahren, falls die Mieterin den Vertrag nicht mit
einer Frist von sechs Monaten auf das Ende der festen Vertragsdauer resp. der
laufenden Verlangerungsperiode kindigt (B 2021/59 act. 8/8/1, 8/13 1.,
www.geoportal.ch).

B.

Am 20./27. Dezember 2017 reichte die S-AG ein von der G-AG mitunterzeichnetes
Gesuch fur den Neubau einer Mobilfunkanlage auf dem Dach des Mehrfamilienhauses
Assek.-Nr. 0001__ auf Parzelle Nr. 0000 __ mitsamt einem Standortdatenblatt vom
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4./20. Dezember 2017, revidiert am 27. Februar 2018, ein. Wahrend der offentlichen
Auflage vom 22. Januar 2018 bis 5. Februar 2018 gingen mehrere Einsprachen ein,
darunter diejenigen der F-AG, Eigentimerin der Parzelle Nr. 0002__) und von A.__
(Eigentimer der Stockwerkeinheit 0003__, Stammgrundstick Nr. 0004__). Mit
Eingaben vom 28. September 2018/1. Oktober 2018 und 3./5. Februar 2019 teilte die
G-AG dem Bauamt X.__ mit, dass sie den Mietvertrag mit der S-AG am

19. Februar 2018 ausserordentlich aus wichtigen Griinden gekiindigt habe. Vom

4. Oktober 2018 bis 17. Oktober 2018 lag ein geédndertes Standortdatenblatt vom

17. April 2018 zum Baugesuch der S-AG vom 20./27. Dezember 2017 6ffentlich auf,
welches von der G-AG nicht mitunterzeichnet war. Dagegen erhoben unter anderen die
F-AG am 10./31. Oktober 2018 und A.__ am 15.0ktober 2018/5. November 2018
Einsprache. Mit Entscheid vom 29. Oktober 2019 (versandt am 7. November 2019)
wies der Gemeinderat X.__ die Einsprachen der F-AG sowie von A.__ sowohl in
offentlich-rechtlicher Hinsicht als auch in privatrechtlicher Hinsicht geméass Art. 684 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210, ZGB) ab und erteilte die Baubewilligung
unter Nebenbestimmungen (B 2021/59 act. 8/7/4, 8-11, act. 8/13 f.). Dagegen
rekurrierten die F-AG und A.__ je am 21. November 2019 an das Baudepartement
(Verfahrensnummern 19-8974 und 19-9004). Am 8. April 2020 und 15. Mai 2020 reichte
das Amt fur Umwelt Amtsberichte ein. Am 31. August 2020 fiihrte das Departement
einen Augenschein durch. Mit Entscheid vom 5. Marz 2021 wies es die Rekurse ab
(Dispositiv-Ziff. 1a, 1b, 2a, 2b, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 3e, 3f, 3g, je act. 2, B 2021/59

act. 8/1, 10, 13 f., B 2021/66 act. 11/1, 13).

C.

Gegen den Entscheid des Baudepartements (Vorinstanz) vom 5. Méarz 2021 erhoben
die F-AG (Beschwerdeflhrerin) durch ihren Rechtsvertreter am 15. Marz 2021

(B 2021/59) und A.__ (Beschwerdeflihrer) durch seinen Rechtsvertreter am

18. Mérz 2021 (B 2021/66) Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Der
Beschwerdeflihrer beantragte, es sei der angefochtene Entscheid und der Bau- und
Einspracheentscheid des Rates der Politischen Gemeinde X.__
(Beschwerdebeteiligte 1) unter Kosten- und Entschadigungsfolge, zuzlglich
Mehrwertsteuer, aufzuheben. Eventualiter sei der Bau- und Einspracheentscheid des
Rates der Beschwerdebeteiligten 1 vom 29. Oktober 2019 aufzuheben und die Sache
zur Neubeurteilung an die Gemeindebehdérde zurlickzuweisen. Am 19. April 2021
erganzte die Beschwerdefihrerin ihre Beschwerde mit einer Begriindung und dem
Rechtsbegehren, es sei der angefochtene Entscheid unter Kosten- und
Entschadigungsfolgen, zuzlglich Mehrwertsteuer, aufzuheben, und das Baugesuch der
S-AG (Beschwerdegegnerin) abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kénne.
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Eventualiter sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Angelegenheit zur
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurlickzuweisen (B 2021/59 act. 5). Am 26. April 2021
erganzte der Beschwerdeflihrer seine Beschwerde mit einer Begriindung (B 2021/66
act. 8). Mit Vernehmlassungen vom 19. Mai 2021 schloss die Vorinstanz auf Abweisung
der Beschwerden, soweit darauf einzutreten sei (act. 7 resp. 10). Mit Eingaben vom

1. Juni 2021 verzichtete die Beschwerdebeteiligte 1 auf eine Stellungnahme und das
Stellen eigener Antrage (act. 10 resp. 13). Am 5. Juli 2021 nahm die
Beschwerdegegnerin durch ihren Rechtsvertreter Stellung und beantragte, es seien die
Beschwerden unter Kosten- und Entschadigungsfolgen, zuziglich Mehrwertsteuer,
abzuweisen, soweit darauf eingetreten werde (act. 13 resp. 16). Die G-AG
(Beschwerdebeteiligte 2) verzichtete stillschweigend auf eine Vernehmlassung. Am

24. August 2021 liess sich Beschwerdeflihrerin und am 10. September 2021 der
Beschwerdeflihrer abschliessend vernehmen (act. 15 f. resp. 20). Am 13. bzw.

27. September 2021 behielt die Beschwerdegegnerin das letzte Wort (act. 19 bzw. 22).

Auf die Erwagungen des angefochtenen Entscheids und die Ausfiihrungen der
Verfahrensbeteiligten zur Begriindung ihrer Antrage und die Akten wird, soweit
wesentlich, in den Erwagungen eingegangen.

Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwdgung:

1.

Die Beschwerdeverfahren B 2021/59 und B 2021/66 betreffen denselben Sachverhalt,
und es stellen sich im Wesentlichen dieselben Rechtsfragen. Uberdies decken sich die
Beschwerdebegrindungen in den beiden Beschwerdeverfahren weitgehend. Es
rechtfertigt sich deshalb, die Verfahren von Amtes wegen verfahrensrechtlich zu
vereinigen und durch einen einzigen Entscheid — mit separaten Dispositivziffern — zu
erledigen (vgl. dazu VerwGE B 2018/80; B 2018/82 vom 23. Mai 2019 E. 1 mit
Hinweisen).

2.

Die sachliche Zusténdigkeit des Verwaltungsgerichts ist gegeben (Art. 59 Abs. 1 des
Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege; sGS 951.1, VRP). Die
Beschwerdeeingaben vom 15. resp. 18. Marz 2021 erfolgten rechtzeitig und erflllen
zusammen mit den Ergdnzungen vom 19. bzw. 26. April 2021 (act. 5 resp. 8) formell
und inhaltlich die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1
und Art. 48 Abs. 1 und 2 VRP). Die Beschwerdefiihrerin und der Beschwerdeflhrer sind
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zur Erhebung des Rechtsmittels befugt (vgl. Art. 64 in Verbindung mit Art. 45

Abs. 1 VRP und BGer 1C_627/2019 vom 6. Oktober 2020 E. 1.1 mit Hinweis auf

BGE 128 11 168 E. 2.3 und 2.4). Auf die Beschwerden ist somit grundsétzlich
einzutreten. Nicht einzutreten ist auf die Beschwerden, soweit darin um Abweisung des
Baugesuchs vom 20./27. Dezember 2017 und um Aufhebung des Bau- und
Einspracheentscheids des Rates der Beschwerdebeteiligten 1 ersucht wird
(Devolutiveffekt, vgl. BGer 1C_118/2020 vom 17. Marz 2021 E. 1.4; VerwGE

B 2019/123 vom 28. Mai 2020 E. 1 je mit Hinweis[en]). Ebenso ist auf die Beschwerde
der Beschwerdefiihrerin nicht einzutreten, soweit sie (B 2021/59 act. 5, S. 4 Ziff. 8) ihre
Rekursbegrindung vom 12. Dezember 2019 pauschal zum integrierenden Bestandteil
der Beschwerdebegriindung erkléart hat (vgl. dazu VerwGE B 2020/243 vom

30. August 2021 E. 1 mit Hinweis auf VerwGE B 2017/46 vom 20. Méarz 2018 E. 1 mit
Hinweisen).

Dass einzelne Exemplare der Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin vom

5. Juli 2021 (B 2021/66 act. 16) nicht unterzeichnet sind, wie der Beschwerdeflhrer in
seiner Eingabe vom 9. September 2021 (B 2021/66 act. 20 Ziff. lll 2.1 S. 3/5) geltend
macht, kann nicht dazu fihren, dass sie aus dem Recht zu weisen und nicht zu
beachten und dass die Beschwerdegegnerin als nicht am Beschwerdeverfahren
beteiligt zu betrachten ware. Angesichts der ausdrticklichen Bestéatigung der
Beschwerdeantwort durch die Beschwerdegegnerin in ihrer nachfolgenden Eingabe
vom 27. September 2021 (B 2021/66 act. 22 Ziff. 1 S. 2) kann der beanstandete
Formfehler als geheilt gelten; andernfalls ware namlich vom Gericht Frist zur
Verbesserung mit Androhung von Sdumnisfolgen anzusetzen gewesen (Art. 64 in
Verbindung mit Art. 48 VRP).

3.

Der erstinstanzliche Entscheid der Beschwerdebeteiligten 1 erging am

29. Oktober 2019 (B 2021/59 act. 8/7/4). Laut Art. 173 Abs. 1 des am 1. Oktober 2017
(nGS 2017-049) in Kraft getretenen Planungs- und Baugesetzes (sGS 731.1, PBG) ist
somit das PBG anwendbar, soweit es unmittelbar gilt oder der kommunale
Rahmennutzungsplan entsprechend revidiert worden ist. Ansonsten ist das bis

30. September 2017 glltig gewesene Gesetz Uiber die Raumplanung und das
offentliche Baurecht (Baugesetz; nGS 32-47, BauG, in der Fassung vom

1. Januar 2015) heranzuziehen (vgl. dazu VerwGE B 2020/243 vom 30. August 2021

E. 2 mit Hinweisen).

4.
Die Beschwerdeflhrerin (B 2021/59 act. 5, S. 6-10, 12 Ziff. 16-22, 27, act. 15, act. 16
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Ziff. 5-10, 12) und der Beschwerdefuhrer (B 2021/66 act. 8, S. 2-6 Ziff. lll, act. 20
Ziff. lll) bringen zunachst vor, der Beschwerdegegnerin fehle die zivilrechtliche
Berechtigung zum Bau der Mobilfunkanlage und damit auch ein aktuelles
Rechtsschutzinteresse an der Durchflihrung des Baubewilligungsverfahrens. Die
Beschwerdebeteiligte 2 als Grundeigentiimerin des Baugrundstiicks Nr. 0000__ habe
ihre Zustimmung zum Baugesuch vom 20./27. Dezember 2017 widerrufen und der
Projektédnderung vom 17. April 2018 erst gar nicht zugestimmt.

4.1.

Laut Art. 22 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung (Raumplanungsgesetz;
SR 700, RPG) dirfen Bauten und Anlagen nur mit behérdlicher Bewilligung errichtet
oder gedndert werden. Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und
Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen und das Land erschlossen ist
(Art. 22 Abs. 2 RPG). Die tbrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des
kantonalen Rechts bleiben vorbehalten (Art. 22 Abs. 3 RPG). Das &éffentlich-rechtliche
Baubewilligungsverfahren hat grundsatzlich einzig zum Zweck festzustellen, ob das
Bauvorhaben mit den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften Gbereinstimmt (vgl. dazu auch
Art. 146 PBG). Die Person des Gesuchstellers, insbesondere dessen zivilrechtliche
Bauberechtigung, steht dagegen nicht im Vordergrund. Aus der in Art. 22 RPG
vorgesehenen Bewilligungspflicht von Bauten ergibt sich keine Pflicht der
Baubewilligungsbehérden, zivilrechtliche Vorfragen betreffend die Bauberechtigung
des Baugesuchstellers selber zu prifen, zumal geméss Art. 25 Abs. 1 RPG die Kantone
die Zustandigkeiten und das Verfahren ordnen. Die Kantone kénnen daher
bundesrechtskonform vorsehen, dass im Baubewilligungsverfahren nicht klar zu
beantwortende zivilrechtliche Vorfragen von den Zivilgerichten zu entscheiden sind.
Art. 22 RPG verpflichtet die Baubehérden nicht, sich tber die zivilrechtliche
Bauberechtigung des Gesuchstellers vor Erteilung der Baubewilligung Gewissheit zu
verschaffen (vgl. dazu BGer 1C_628/2020 vom 21. Juli 2021 E. 2.4 mit Hinweisen, in:
RDAF 2021, S. 346 f., siehe dazu auch VerwGE B 2014/27 vom 30. Juni 2015 E. 3.4.3
und VerwGE B 2020/244 vom 8. Juli 2021 E. 2.2 je mit Hinweisen).

Der Kanton St. Gallen schreibt im unmittelbar anwendbaren (Art. 137 PBG in
Verbindung mit) Art. 21 Abs. 1 Satz 3 der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz
(sGS 731.11, PBV) vor, dass das Baugesuch von der Bauherrschaft und den
Grundeigentimern unterzeichnet werden muss (vgl. dazu auch die inhaltlich identische
Vorschrift von Art. 48 Abs. 5 Satz 2 des Baureglements der Beschwerdebeteiligten 1,
vom Baudepartement genehmigt am 9. April 2001, BauR, https://oereblex.sg.ch/api/
attachments/3459, sowie Erlauterungen des Baudepartements zur PBV vom
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27.Juni 2017, S. 5). Gemass der Rechtsprechung zum bisherigen Recht — Art. 21

Abs. 1 Satz 3 PBV entsprechende Bestimmungen fanden sich in den kommunalen
Baureglementen (vgl. dazu auch Art. 2°' der alten Verordnung (iber
Verfahrenskoordination und Fristen in Bausachen vom 24. November 1998; nGS 34-13,
VKoV) — handelt es sich bei dieser unterschriftlichen Zustimmung nicht um ein
Gultigkeitserfordernis fir das Baugesuch, sondern um eine reine Ordnungsvorschrift.
Der Nutzen dieser Ordnungsvorschrift liege insbesondere darin, dass die Baubehdrden
nach Mdglichkeit nicht wider besseres Wissen zu einem Verfahren Hand bieten sollten,
welches geeignet sei, Eigentumsrechte Dritter offensichtlich zu verletzen. Im Zweifel sei
die Zulassigkeit des Baugesuchs zu bejahen. Uberdies solle der Baubehérde erspart
werden, Bauvorhaben einer haufig zeitraubenden Uberpriifung zu unterziehen, wenn
deren Verwirklichung von vornherein am Widerstand des Verfligungsberechtigten
scheitert. Die Baubehorde sei nur zu einer summarischen Prifung der privatrechtlichen
Verhéltnisse verpflichtet (vgl. dazu VerwGE B 2001/165 und B 2001/166 vom

20. August 2002 E. 5, auszugsweise in: Baudepartement, Juristische Mitteilungen
2002/111/24; VerwGE B 2019/146 vom 13. August 2020 E. 7 je mit Hinweisen und

M. Méhr, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.], Kommentar zum Planungs- und Baugesetz
des Kantons St. Gallen, Basel 2020, N 10 zu Art. 137 PBG).

Gemass dem seit 1. Oktober 2017 glltigen Art. 21 Abs. 3 PBV werden unvollsténdige
Baugesuche zur Ergdnzung oder Verbesserung zurlickgewiesen, und die
Bewilligungsbehorde tritt auf das Gesuch bei Unterbleiben der Verbesserung innert der
angesetzten Frist nicht ein. Diese Regelung entspricht bisherigen vergleichbaren
kommunalen Baureglementsvorschriften in Verbindung mit Art. 4 Ingress lit. a des alten
Gesetzes Uber die Verfahrenskoordination in Bausachen vom 18. Juni 1998

(nGS 34-12, VKoG). Gemass Mohr ist das Baugesuch im Sinne von Art. 21 Abs. 3 PBV
unter anderem dann unvollstdndig, wenn die unterschriftliche Zustimmung des
Grundeigentimers zum Baugesuch fehle, sofern Bauherrschaft und Grundeigentimer
nicht identisch seien. Die Zustimmung des Grundeigentiimers gehe Uber eine blosse
Ordnungsvorschrift hinaus. Dies gelte in jedem Fall bei obligatorischen Verhéaltnissen;
ein solches Rechtsverhéltnis kdnne nicht ausreichen, um die Berechtigung zur
Einleitung eines Baubewilligungsverfahrens zu belegen (vgl. Méhr, in: Bereuter/Frei/
Ritter [Hrsg.], a.a.0., N 10 zu Art. 137 PBG, anderer Meinung: Fritzsche/B&sch/Wipf/
Kunz, Zircher Planungs- und Baurecht, Band 1, 6. Aufl. 2019, S. 368 ff., allerdings in
Bezug auf § 310 Abs. 3 des Zurcher Planungs- und Baugesetzes; LS 700.1, PBG ZH,
und § 5 lit. m der Zircher Bauverfahrensverordnung; LS 700.6, BVV, mit Ausfiihrungen
zum Widerruf der Zustimmung vor Abschluss des erstinstanzlichen
Baubewilligungsverfahrens). Wirde dieser Meinung gefolgt, wére die Gemeinde nach
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dem klaren Wortlaut von Art. 21 Abs. 3 PBV ("werden [...] zurickgewiesen.") in jedem
Fall verpflichtet, die Bauherrschaft unter Androhung der Sdumnisfolgen aufzufordern,
eine fehlende Unterschrift der Grundeigentimerschaft nachzureichen. Das
Verwaltungsgericht hat einer solchen Sichtweise bereits mit Entscheid VerwGE

B 2020/171 vom 23. Januar 2021 nicht Folge geleistet und sich auf den Standpunkt
gestellt, die Baubehdrde misse auf ein Baugesuch auch ohne schriftliche Signierung
eintreten, wenn die Zustimmung des Grundeigentimers sonst wie glaubhaft gemacht
werden kdnne (vgl. E. 3.3.1 a.E., siehe dazu auch VerwGE B 2021/12 vom

19. August 2021 E. 5 und die zutreffende E. 4.2 des angefochtenen Entscheids, act. 2,
S. 10 f., je mit Hinweisen). Damit hat das Verwaltungsgericht in Fortschreibung der
bisherigen Praxis bestéatigt, dass es sich beim Zustimmungserfordernis um eine blosse
Ordnungsvorschrift handelt (vgl. zum Begriff Ordnungsvorschrift, welcher alle
Rechtsbereiche erfasst, BGE 144 IV 302 E. 3.4.3 mit Hinweisen, in Bezug auf Art. 141
Abs. 3 der Schweizerischen Strafprozessordnung, Strafprozessordnung; SR 312.0,
StPO, sowie Botschaft des Bundesrates zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts
vom 21. Dezember 2005, BBI 2006 1085, 1183 f., wonach sich [sofern das Gesetz die
Norm nicht selbst als Giltigkeitsvorschrift bezeichnet] primar nach dem Schutzzweck
der Norm bestimmt, ob im Einzelfall eine Gultigkeits- oder eine Ordnungsvorschrift
vorliegt: Hat die Verfahrensvorschrift fir die Wahrung der zu schitzenden Interessen
der betreffenden Person eine derart erhebliche Bedeutung, dass sie ihr Ziel nur
erreichen kann, wenn bei Nichtbeachtung die Verfahrenshandlung ungiiltig ist, liegt
eine Gultigkeitsvorschrift vor, siehe ferner auch BGE 136 11 33 E. 3.2.4; BGE 133 | 259
E. 5.2; BGer 5A_590/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1; BGer 4A_545/2019 vom

13. Februar 2020 E. 5.2.2 teilweise mit Hinweisen; VerwGE B 2020/256 vom

5. Juli 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen, wonach es sich bei den Maximalfristen gemass
Art. 16 in Verbindung mit Anhang 1 PBV um Ordnungsvorschriften handelt, und statt
vieler: Préasidialverfugungen VerwGE B 2021/99 vom 10. Juni 2021; VerwGE

B 2021/236 vom 9. November 2021 je E. 1, wonach es sich bei Art. 42 der Verordnung
Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen [sGS 841.11, V6B], gemass welchem der
Prasident des Verwaltungsgerichtes tUber die aufschiebende Wirkung innert zehn Tagen
nach Eingang der Beschwerde entscheidet, lediglich um eine Ordnungsfrist handelt).
Anlass, von der bisherigen Praxis im vorliegenden Fall abzuweichen, besteht nicht.

4.2,

Nicht umstritten ist, dass das Baugesuch vom 20./27. Dezember 2017 von der
Beschwerdebeteiligten 2 urspringlich mitunterzeichnet war und diese Zustimmung der
Beschwerdebeteiligten 2 zum Baugesuch auf dem mit der Beschwerdefihrerin fur eine

feste Dauer bis 31. Dezember 2027 bzw. 2037 abgeschlossenen Mietvertrag vom
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2./27. Oktober 2017 beruhte (B 2021/59 act. 8/7/8, 8/8/1). Bereits aus diesem Grund
drohte im vorliegenden Fall keine offensichtliche Verletzung von Eigentumsrechten
Dritter. Weiter steht fest, dass das Projektadnderungsgesuch vom 17. April 2018,
welches lediglich das gednderte Standortdatenblatt und kein Baugesuchsformular des
Baudepartements mitumfasste (vgl. dazu auch E. 5 hiernach), von der
Beschwerdebeteiligten 2 nicht unterzeichnet war und die Beschwerdebeteiligte 2 den
Mietvertrag mit der Beschwerdefiihrerin mit Schreiben vom 19. Februar 2018
ausserordentlich aus wichtigen Griinden gekiindigt hat (B 2021/59 act. 8/7/11, 8/8/1).
Soweit dieser Vertrag als Geschéftsmiete zu qualifizieren ist, hatte die
Vermieterkindigung vom 19. Februar 2018 allerdings einem Formularzwang
unterstanden (vgl. Art. 2261 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Ergédnzung des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Flnfter Teil: Obligationenrecht; SR 220, OR, in
Verbindung mit Art. 9 der Verordnung Uber die Miete und Pacht von Wohn- und
Geschéftsraumen; SR 221.213.11, VMWG, und H. Giger, in: Aebi-Muller/Mduller, Berner
Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die Miete,

Bern 2020, N 16 ff. zu Art. 2661 OR). Da die Beschwerdebeteiligte 2, soweit ersichtlich,
kein vom Kanton genehmigtes Formular fur die Kindigung verwendet hat, kénnte sich
die Kindigung diesfalls als nichtig erweisen, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern eine
Berufung auf diesen Formmangel durch die Beschwerdeflihrerin rechtsmissbrauchlich
(Art. 2 Abs. 2 ZGB) ware (vgl. dazu Art. 2660 OR und BGE 140 Ill 244 E. 4.1 mit
Hinweisen, siehe auch Vernehmlassung der Vorinstanz vom 19. Mai 2021, B 2021/59
act. 7 Ziff. lI/1). Selbst wenn die Beschwerdegegnerin geméass der
Beschwerdebeteiligten 2 (vgl. Schreiben vom 3. Februar 2019, B 2021/59 act. 8/7/11)
die Anfechtungsfrist von 30 Tagen nach Empfang der Klindigung gemass Art. 273
Abs. 1 OR hatte verstreichen lassen, wirde der Beschwerdegegnerin, wenn sich die
Klndigung als nichtig erweisen wirde, jederzeit eine Feststellungsklage offenstehen
(vgl. dazu auch R. Weber, in: Widmer Lichinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar,
Obligationenrecht |, 7. Aufl. 2020, N 3b zu Art. 273 OR, siehe im Ubrigen Zur vorzeitigen
Vertragsauflésung wegen des Widerstands der Bevdlkerung gegen Mobilfunkantennen
BGer 4C.435/2005 vom 9. Januar 2006 E. 2 mit Hinweisen). Anders als der
Beschwerdefihrer hat sich die Beschwerdebeteiligte 2 dartiber hinaus, soweit
ersichtlich, nicht auf die Formungultigkeit des Mietvertrages berufen. Wie die

Vorinstanz in Erwagung 4.5 des angefochtenen Entscheids (act. 2, S. 11 f.) unter
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Anrufung des Urteils BGer 1C_7/2015 vom 6. November 2015 E. 1.4 mit Hinweisen
zutreffend ausgeflihrt hat, kann bei dieser Ausgangslage nicht ausgeschlossen werden,
dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdebeteiligte 2 dazu verhalten kann, den
Bau der geplanten Mobilfunkanlage zu dulden. Daran &ndert nichts, dass das
Projektdanderungsgesuch vom 17. April 2018 von der Beschwerdebeteiligten 2 nicht
mitunterzeichnet war, hatte sich die Beschwerdebeteiligte 2 doch im Mietvertrag vom
2./27. Oktober 2017 verpflichtet, sdmtlichen Baugesuchen der Beschwerdegegnerin
ihre Zustimmung zu erteilen und alle Eingaben mitzuunterzeichnen. Der diesbezlgliche
Einwand des Beschwerdeflhrers, die vermieterseitige Zustimmung zu einem solchen
Bauprojekt setze die vollstandige Kenntnis des mieterseits geplanten Bauvorhabens
voraus, geht fehl (vgl. dazu Art. 260a OR und R. Weber, in: Widmer Luchinger/

Oser [Hrsg.], a.a.0., N 3 zu Art. 260a OR, wonach die Zustimmung des Vermieters zu
Erneuerungen und Anderungen an der Sache durch den Mieter bereits im Mietvertrag
enthalten sein kann). Mit Verweis auf diesen mutmasslich nach wie vor giltigen
Mietvertrag hat die Beschwerdegegnerin trotz fehlender Unterschrift auf dem
Standortdatenblatt vom 17. April 2018 die Zustimmung der Beschwerdebeteiligten 2
zum Baugesuch inklusive Projektdnderung hinreichend nachgewiesen (vgl. dazu act. 13
resp. 16 Ziff. [I/B/7 f.). Auch in dieser Hinsicht kann nicht gesagt werden, die
Beschwerdebeteiligte 1 habe zu einem Verfahren Hand geboten, welches geeignet
gewesen war, Eigentumsrechte Dritter offensichtlich zu verletzen. Vor diesem
Hintergrund bestand flr die Beschwerdebeteiligte 1 keine Pflicht, das Baugesuch der
Beschwerdegegnerin vom 20./27. Dezember 2017/17. April 2018 bis zu einem
allfalligen Entscheid des Zivilrichters zu sistieren oder die Beschwerdegegnerin unter
Androhung von Saumnisfolgen zumindest zur Nachreichung der unterschriftlichen
Zustimmung zur Projektdnderung vom 17. April 2018 aufzufordern. Entgegen
anderslautender Auffassung des Beschwerdefiihrers fiihrt im Ubrigen der Umstand,
dass eine formell rechtskraftige Baubewilligung nach Art. 148 PBG wahrend maximal
funf Jahren gilt, zu keinem anderen Schluss (siehe dazu auch Art. 155 Abs. 3 PBG).

5.

Die Beschwerdeflhrerin rigt weiter (act. 5, S. 6, 10-12 Ziff. 16, 23-27, act. 16 Ziff. 11),
bei der Projektpréazisierung "Standortdatenblatt" handle es sich nicht um eine
untergeordnete Projektdnderung. Zudem fehle es diesbezlglich an einem

Baugesuchsformular mit den dafur erforderlichen Unterlagen.
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Entgegen der Meinung der Beschwerdeflhrerin hat die Vorinstanz in

Erwagung 4.6.4-4.7 des angefochtenen Entscheids (act. 2, S. 14 f.) gestltzt auf die
Amtsberichte des Amtes fir Umwelt vom 8. April 2020 und 15. Mai 2020 sowie die
Erkenntnisse des Augenscheins vom 31. August 2020 (B 2021/59 act. 8/10, 13 f,,

B 2021/66 act. 11/13) zutreffend dargetan, dass das Baugesuch vom

20./27. Dezember 2017, revidiert am 27. Februar 2018, auch nach der Einreichung des
Standortdatenblatts vom 17. April 2018 hinsichtlich des Standorts der Sendeantenne,
des Antennentyps und der Frequenzbé&nder unverandert blieb. Lediglich die
Neigungswinkel bzw. Senderichtung seien um vier bzw. zwei Grad verringert worden
(siehe zur Anderung einer Anlage auch Anhang 1 Ziff. 63 Abs. 5 Ingress und lit. a, b und
e der Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung; SR 814.710, NISV).
Damit nahm die Beschwerdegegnerin nur untergeordnete Anderungen am
urspringlichen Baugesuch zur Verbesserung von Punkten, welche mit den
baurechtlichen Bestimmungen nicht in Einklang stehen, vor (untergeordnete
Projektanderung resp. Korrekturgesuch, vgl. dazu VerwGE B 2016/161 und B 2016/162
vom 15. August 2017 E. 4.1 mit Hinweis auf VerwGE B 2014/48 vom 28. Juli 2015

E. 2.2.2, bestatigt mit BGer 1C_449/2015 vom 25. Februar 2016; Zaugg/Ludwig,
Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5. Aufl. 2020, N 12a zu Art. 32-32d BauG BE;

A. Baumann, in: derselbe/van den Bergh/ Gossweiler/Hauptli/Hauptli-Schwaller/
Sommerhalder Forestier [Hrsg.], Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau,

Bern 2013, N 37 zu § 60 BauG AG). Ferner hat das Verwaltungsgericht mit Entscheid
VerwGE B 2020/120 vom 29. April 2021 festgehalten, es stelle keine Rechtsverletzung
dar, wenn eine Baupolizeibehérde davon absehe, fir ein Korrekturgesuch ein
Baugesuchformular des Bau- und Umweltdepartements im Sinne von Art. 21 Abs. 1
Satz 1 PBV (siehe auch Art. 48 Abs. 1 Satz 1 BauR) einzufordern (vgl. E. 2.4.2).

6.
Die Beschwerdeflhrerin hédlt sodann dafir (act. 5, S. 6, 12 f. Ziff. 16, act. 16 Ziff. 28),

die Beschwerdegegnerin habe keine Alternativstandorte gepruft.
Im Unterschied zu Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzonen (vgl. dazu

BGE 141 1l 245 E. 7.6-7.1 mit Hinweisen) ist in Bezug auf Mobilfunkanlagen, welche im

Wesentlichen der Versorgung der umliegenden Bauzonen mit
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Mobilfunkdienstleistungen dienen, ohne entsprechende planungsrechtliche
Vorschriften des Kantons oder der Gemeinden nicht zu prifen, ob bessere
Alternativstandorte vorhanden sind (vgl. dazu BGE 141 1l 245 E. 7.8; VerwGE

B 2020/34 vom 14. September 2020 E. 8.2 je mit Hinweisen). Mittels der vorliegend
strittigen Mobilfunkanlage sollen primér die umliegenden Bauzonen abgedeckt werden
(vgl. Standortdatenblatt vom 17. April 2018, B 2021/59 act. 8/7/11, www.geoportal.ch).
Mangels entsprechender Vorschriften besteht deshalb kein klagbarer Anspruch der
Beschwerdeflhrerin auf einen Alternativstandort (vgl. dazu auch die korrekte E. 5.1 f.

des angefochtenen Entscheids, act. 2, S. 16).

7.
Des Weiteren stellt sich die Beschwerdeflhrerin auf den Standpunkt (act. 5, S. 6, 13

Ziff. 16, 29), die geplante Antenne verstosse gegen das Verunstaltungsverbot.

Soweit kantonale oder kommunale Bau- und Zonenvorschriften Mobilfunkanlagen
betreffen, missen sie die sich aus dem Bundesumwelt- und -fernmelderecht
ergebenden Schranken beachten. In diesem Rahmen sind kommunale ortsplanerische
Bestimmungen, die zur Wahrung des Charakters oder der Wohnqualitat eines Quartiers
die Errichtung von Mobilfunkanlagen einschranken, grundsétzlich mdglich. Auch ist es
nicht ausgeschlossen, allgemeine Asthetikklauseln auf solche Anlagen anzuwenden
(vgl. dazu BGer 1C_593/2020 vom 12. Mai 2021 E. 3.2 mit Hinweisen). Nach dem direkt
anwendbaren Art. 99 Abs. 1 PBG ist die Erstellung von Bauten und Anlagen, die das
Orts- oder Landschaftsbild verunstalten oder — hier von vornherein mangels
Schutzobjekt (Art. 115 lit. g PBG) nicht einschlagig — Baudenkmaler beeintrachtigen,
untersagt (vgl. dazu VerwGE B 2020/243 vom 30. August 2021 E. 9.1 mit Hinweisen).
Unter BerUcksichtigung der gegenseitigen Bedingtheit von Funktionalitat und
Erscheinungsbild der Mobilfunkanlage hat die Vorinstanz gestitzt auf die Erkenntnisse
anlasslich des Augenscheins vom 31. August 2020 (B 2020/59 act. 8/13 f.) in Erwégung
6.2 des angefochtenen Entscheids nachvollziehbar festgestellt, die
Beschwerdebeteiligte 1 habe im Rahmen des ihr zustehenden Beurteilungsspielraums
bei objektiver Betrachtungsweise davon ausgehen dtirfen, dass der Neubau der
strittigen Antennenanlage auf dem Mehrfamilienhaus Assek.-Nr. 0001__ auf der
Parzelle Nr. 0000__ fir sich alleine betrachtet und/oder mit Blick auf das

Erscheinungsbild des umliegenden Quartiers ohne besondere Qualitat nicht zu etwas
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qualifiziert Unschénem flihre (vgl. dazu auch Bau- und Einspracheentscheid vom
29. Oktober 2019, B 2019/59 act. 8/1/1, S. 14). Von einer Verunstaltung kann

demzufolge nicht gesprochen werden.

8.

Im Sinn der vorstehenden Erwégungen sind die Beschwerden abzuweisen, soweit
darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die amtlichen
Kosten der jeweiligen Beschwerdeverfahren der Beschwerdefihrerin bzw. dem
Beschwerdeflhrer aufzuerlegen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebihr von
insgesamt CHF 5'500, also je CHF 2'750 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der
Gerichtskostenverordnung; sGS 941.12, GKV). Diese wird jeweils mit dem von der
Beschwerdeflhrerin resp. vom Beschwerdeflihrer geleisteten Kostenvorschuss von
CHF 3'500 verrechnet. Je CHF 750 sind der Beschwerdefiihrerin bzw. dem

Beschwerdeflihrer zurlickzuerstatten.

Der Verlegung der amtlichen Kosten entsprechend haben die Beschwerdeflhrerin und
der Beschwerdefluhrer die obsiegende Beschwerdegegnerin, deren Rechtsvertreter
keine Kostennote eingereicht hat, fir die Beschwerdeverfahren unter solidarischer
Haftbarkeit ermessensweise pauschal mit insgesamt CHF 6'000 zuziglich CHF 240
Barauslagen (vier Prozent von CHF 6'000) zu entschéadigen (Art. 98 Abs. 1 und 2 in
Verbindung mit Art. 98°'S VRP; Art. 98! VRP in Verbindung mit Art. 106

Abs. 3 Satz 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zivilprozessordnung; SR 272,
ZPO, Art. 30 Ingress und lit. b Ziff. 1 sowie Art. 31 Abs. 1 und 2 des Anwaltsgesetzes;
sGS 963.70, AnwG; Art. 6, Art. 22 Abs. 1 Ingress und lit. b, Art. 28°'S der
Honorarordnung, sGS 963.5, HonO). Da die

Beschwerdegegnerin mehrwertsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist
(www.uid.admin.ch), ist ihr nicht begriindeter Antrag auf den Mehrwertsteuerzuschlag
abzuweisen (vgl. dazu Art. 29 HonO und VerwGE B 2020/94 vom 17. Februar 2021 E. 8

mit Hinweis).
Demnach erkennt das Verwaltungsgericht zu Recht:

1.
Die Beschwerdeverfahren B 2021/59 und B 2021/66 werden vereinigt.
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2.
Die Beschwerde B 2021/59 wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

3.
Die Beschwerde B 2021/66 wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

4,

Die amtlichen Kosten der Beschwerdeverfahren von je CHF 2'750 werden der
Beschwerdeflihrerin bzw. dem Beschwerdefiihrer auferlegt und mit dem von ihnen
jeweils geleisteten Kostenvorschuss von CHF 3'500 verrechnet. Der
Beschwerdeflhrerin bzw. dem Beschwerdeflihrer werden je CHF 750 zurtickerstattet.

5.

Die Beschwerdeflihrerin und der Beschwerdeflihrer entschadigen die
Beschwerdegegnerin fur die Beschwerdeverfahren ausseramtlich unter solidarischer
Haftbarkeit mit insgesamt CHF 6'240 (inklusive Barauslagen), ohne Mehrwertsteuer.
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 20.01.2022
	Baurecht, zivilrechtliche Berechtigung zum Bau der Mobilfunkanlage, Art. 137 PBG in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 Satz 3 PBV). Die Baubehörde muss auf ein Baugesuch auch ohne schriftliche Signierung eintreten, wenn die Zustimmung des Grundeigentümers sonst wie glaubhaft gemacht werden kann. Beim Zustimmungserfordernis handelt es sich um eine blosse Ordnungsvorschrift. Das strittige Baugesuch war von der Grundeigentümerin ursprünglich mitunterzeichnet. Diese Zustimmung zum Baugesuch beruhte auf einem für eine feste Dauer bis 31. Dezember 2027 bzw. 2037 abgeschlossenen Mietvertrag. Mit Verweis auf den mutmasslich nach wie vor gültigen Mietvertrag hat die Bauherrin trotz fehlender Unterschrift auf dem nachträglich geänderten Standortdatenblatt die Zustimmung der Grundeigentümerin zum Baugesuch inklusive Projektänderung hinreichend nachgewiesen. Vor diesem Hintergrund bestand für die beschwerdebeteiligte Gemeinde keine Pflicht, das Baugesuch bis zu einem allfälligen Entscheid des Zivilrichters zu sistieren oder die Bauherrin unter Androhung von Säumnisfolgen zur Nachreichung der unterschriftlichen Zustimmung zum geänderten Standortdatenblatt aufzufordern (E. 4), (Verwaltungsgericht, B 2021/59 und B 2021/66). Gegen dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 1C_143/2022)
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